
 
 
 
 
 
Preisblatt 2: Netzentgelte für Kunden ohne Leistungsmessung 
 
Das kostet die Netznutzung. 
Gültig ab 01.01.2008 
 
 
 
Preissystem für Entnahme ohne Leistungsmessung

 

 

Grundpreis Arbeitspreis 
 

€/a ct/kWh 

Nettopreis 15,00 6,17 

Bruttopreis 17,85 7,34 

 
Entgelte zuzüglich Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Konzessionsabgabe und gültiger Umsatzsteuer. 
 
Preissystem für Entnahme ohne Leistungsmessung – Wärmespeicher und Wärmepumpenanlagen 
mit Unterbrechung

 

 

 Netto *) Brutto 

Arbeitspreis - Wärmespeicher 1,91 2,27 

Arbeitspreis - Wärmepumpen 3,06 3,64 

 
*) Entgelte zuzüglich Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Konzessionsabgabe und gültiger Umsatzsteuer. Die 
angegebenen Bruttopreise beinhalten ausschließlich die gesetzliche Umsatzsteuer. 
 
 
Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung für Kunden ohne Leistungsmessung je 
Zählpunkt 
 

Summe Entgelt Messstellen- 
betrieb Messung Abrechnung 

Netto Brutto   

€/a  €/a  €/a  €/a €/a 

Zähler  6,96 3,60 7,44 18,00 21,42 

Zähler inkl. Tarifschaltung 19,76 3,60 7,44 30,80 36,65 

 
 



 
 
 
 
 
Entgelte für Blindstrom 

 

 Cent/kvarh 

Leistungsfaktor cos phi < 0,93 (positive Blindarbeit bei Bezug) 1,02 

Leistungsfaktor cos phi < 0,99 (negative Blindarbeit bei Bezug) 1,02 

Leistungsfaktor cos phi < 0,98 (positive Blindarbeit bei Einspeisung) 1,02 

Leistungsfaktor cos phi < 0,98 (negative Blindarbeit bei Einspeisung) 1,02 

 
Entgelte zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 
 
 
 
Umlage Mehrkosten Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

 

 Cent/kvarh 

Für die ersten 100.000 kWh im Abrechnungsjahr 0,199 

Für jede weitere kWh im Abrechnungsjahr 0,050 

 
Der KWK-Aufschlag für den über 100.000 kWh/a hinausgehenden Verbrauch reduziert sich auf 
0,025 Cent/kWh (ebenfalls gesetzlich festgelegt), wenn der Letztverbraucher ein Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes, des Schienen gebundenen Verkehrs oder ein Eisenbahninfra-
strukturunternehmen ist, dessen Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr 4 % des Um-
satzes überstiegen haben. 
 
 
 
Information 
 
Der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber, Vattenfall Europe Transmission GmbH (VE-T), hat 
envia NETZ im Zusammenhang mit der Genehmigung der VE-T-Entgelte zu folgendem Vorbehalt 
informiert: 
 
„Soweit die Vattenfall Europe Transmission GmbH gegen die Netzentgeltgenehmigung in Bezug 
auf die Behandlung des Pumpenspeicherbezugs gerichtlich vorgeht, besitzt dieses Preisblatt vor-
läufigen Charakter und steht unter dem Vorbehalt des Ausgangs eines solchen Verfahrens. Im 
Erfolgsfall erfolgt eine entsprechende Entgelt-Nacherhebung – deren Modalitäten den Kunden 
rechtzeitig bekannt gegeben wird – für den betreffenden Zeitraum im laufenden Jahr oder später. 
Anpassungen insbesondere bei Änderungen gesetzlicher Grundlagen sind vorbehalten.“ 
 
Insofern behalten wir uns vor, eine entsprechende Anpassung unserer Netzentgelte zu demsel-
ben Zeitpunkt sowie in gleicher Art und im gleichen Umfang umzusetzen, wie VE-T selbst zur 
Anpassung der Netzentgelte uns gegenüber auf der Grundlage behördlicher und/oder gerichtli-
cher Entscheidungen berechtigt ist. 
 
  
 
 
 
 


